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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 lita;

VwGG §46 Abs1 impl;

Rechtssatz

Gerade im Hinblick auf seine vorausgehende Abwesenheit von der Kanzlei (Urlaub) ist ein Rechtsanwalt umsomehr

verp8ichtet, seine Aufsichtsp8icht und Kontrollp8icht gegenüber seiner Kanzleileiterin wahrzunehmen und sich

zumindest stichprobenweise auch dahingehend zu vergewissern, ob die in der Zwischenzeit im Terminkalender

erfolgten Fristeintragungen fehlerfrei vorgenommen worden sind.
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